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I. Sachverhalt

Die Freiheitliche Partei Österreichs veröffentlichte mittels des Freiheitlichen Bildungsinstituts den Comic Der Blaue Planet, welcher als Informationsmaterial bezeichnet wird. So ist in der Einleitung zu lesen:

Das vorliegende Heft ist keine Parteiwerbung. Keine EU-Propagandaschrift. Und auch keine öde Belehrung über die Europäische Union. Also keine ausgemacht Brüsselei! Worum geht es dann? Um politische Bildung und Info, die nicht langweilig ist. [...] Und darum, dass es wichtig ist, zur EU-Wahl zu gehen!
Tatsächlich befinden sich objektive Informationen lediglich in Fußnoten, während die strafbaren Inhalte sich innerhalb der Bilder bzw. der Sprechblasen befinden. Doch auch die Informationen in den Fußnoten sind nicht durchgängig sachlich, sondern ebenfalls parteipolitisch geprägt und erfüllen daher nicht den in der Einleitung angegebenen Zweck.

Dieser Comic wurde in weiterer Folge an Erstwähler versandt und auf der Homepage der FPÖ veröffentlicht.

Trotz vorgegebener Seriosität sind:

· nationalsozialistische Inhalte und Insignia

· verhetzende Inhalte und

· die Herabwürdigung religiöser Lehren

mehrfach zu finden. 

Zur näheren Begründung verweise ich auf die Ausführungen unter rechtlicher Beurteilung.

II. Rechtliche Beurteilung:

a. Zur Strafbarkeit des Verbandes

Nach § 1 VbVG sind Verbände für Straftaten, welche nach einem Bundes- oder Landesgesetz mit gerichtlicher Strafe bedroht sind, für diese Taten zur Verantwortung zu ziehen. Als Verbände gelten juristische Personen. Eine politische Partei ist eine juristische Person, kann also strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, sofern eine Verantwortlichkeit vorliegt.

Diese ist nach §§ 2f VbVG zu bejahen, da der Comic aufgrund der Art der Verbreitung offenkundig durch Mitarbeiter begangen und durch Entscheidungsträger gebilligt bzw. gefördert wurde. Die Tat wurde zu Gunsten des Verbandes begangen, da Ziel der Veröffentlichung des inkriminierten Comics eine Steigerung der Popularität, damit einhergehend ein für die Partei günstiges Wahlergebnis und in weiterer Folge ein finanzieller Vorteil in Form von Förderungen ist.

b. Betätigung für die Ziele der NSDAP 

§ 3 VerbotsG: Es ist jedermann untersagt, sich, sei es auch außerhalb dieser Organisationen, für die NSDAP oder ihre Ziele irgendwie zu betätigen.

§ 3 g VerbotsG: Wer sich auf andere als die in den §§ 3a bis 3f bezeichnete Weise im nationalsozialistischen Sinn betätigt, wird, sofern die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung strenger strafbar ist, [...] bestraft.

Der Rechtsbegriff der Betätigung im nationalsozialistischen Sinn umfasst alles, was geeignet ist zumindest eine der spezifischen Zielsetzungen der NSDAP zu neuem Leben zu erwecken oder zu propagieren und solcherart zu aktualisieren. Darunter fällt nach ständiger Judikatur vor allem jede unsachliche, einseitige sowie propagandistisch vorteilhafte Darstellung nationalsozialistischer Maßnahmen und Ziele, wobei die Förderung einzelner, typisch nationalsozialistischer Ziele ausreicht. Ein ausdrückliches Gutheißen ist nicht erforderlich, sondern es kommt auf die Betrachtung des Handlungskomplexes an.

In der Judikatur
 wurden bereits folgende Aussagen als einseitige, unsachliche und propagandistische Darstellung nationalsozialistischer Ziele bezeichnet:

Wir Republikaner sind besorgt, dass durch den stattfindenden Massenzustrom von Ausländern eine vom Volk unerwünschte Überfremdung in höchstem Maße gegeben ist, wodurch morgen der innere Friede in unserem Land gefährdet sein wird.

Nicht genug damit, dass die kaum mehr registrierbaren Ausländer, ... tagtäglich „kriminelle Handlungen bis hin zum Raub, Vergewaltigung und Mord“ an unserer Bevölkerung fast, d.h. zumeist sogar ungestraft weil unaufgeklärt aus- und verüben, genießen diese allseits wie sattsam bekannten „Gestalten und Gfraster“, wie die im Volksmund benannt werden, ... sowie ... für das „Gesindel“ wie es weiter im Volksmund heißt, noch zahlen und draufzahlen, sich nicht rühren und erfolglos zusehen, wie alles versaut wird! 
Ein Empfinden, das Fremde ablehnt, ist durchaus gesund und nicht krank. ... Es ist ungeheuerlich: Gegen den erklärten Willen der angestammten österreichischen Bevölkerung wollen Völkerfeinde unter dem Deckmäntelchen von Humanität völlig artfremde Elemente, noch dazu in Massen, zu uns hereinpferchen.

In ebensolcher Qualität und damit auch unter § 3 VerbotsG subsumierbar sind die folgenden bildlichen Darstellungen und Aussagen des inkriminierten Comics. So ist zu lesen:

· Seite 4, Fußnote: Wenn es nach SPÖ, ÖVP und Grünen geht, werden bald auch die Türkei und Israel dabei
 sein. Die Folgen: Vormarsch des radikalen Islamismus, noch mehr Zuwanderung und die EU mitten drin im blutigen Nahost-Konflikt.

· Seite 16: Jo schon in a paar Jahr do wird alles wahr, was ich euch Brüder jetzt erzähl! Die Freunde vom Radikal-Islam, Hamas und Taliban sind dann bei uns daham. Hisbolla, aa!

· Seite 35: Bild ganz oben: Darstellung von Wien, wobei an allen Gebäuden der Halbmond als Zeichen des Islam angebracht wird, auf der Unterseite diverse Schriftzüge in nichtlateinischer Schrift, sowie auch der Schriftzug Kosher. Darüber die Aufschrift: Hier tobt nur wieder einmal ein kleiner Bandenkrieg.

· Seite 36, Bild oben rechts: Grüß Gott kommt hier nicht mehr so gut, weil wir umgevolkt wurden. Jetzt sind wir eigentlich eine Minderheit.
· Seite 38, Bild oben: Ist ihnen
 doch nur recht, wenn unsere eigene Identität sich in Multi-Kulti auflöst.
· Seite 39: Berufsasylanten ohne Verfolgung am eigenen Planeten, Profi-Bettler, Zwangsehen-Vermittler zum Beispiel ...
Und natürlich auch eine tolle Vielfalt an Drogendealern, Hasspredigern und Menschenhändlern!

· Seite 42: Das steckt also hinter Sprüchen wie Vielfalt als Chance! Nach neuem Recht Steinigungen heute: Ehebrecherinnen Schweinefleischesser, Biersäufer.
Das ist wohl die logische Folge davon!

Im Bild: erneut wie oben bezeichnete Schriftzüge und die Skyline Wiens mit dem Halbmond an allen höheren Gebäuden, sowie der türkischen Flagge und einer Flagge mit Hammer und Sichel. Dazu die Darstellung von starker Verschmutzung der Straßen durch Müll, Ratten, Drogen usw.

· Seite 43, Fußnote: Asylrecht: Das Recht für Menschen, die wegen ihres Glaubens, ihrer politischen Einstellung, ihrer Rasse, ihres Geschlechts etc. in einem Land verfolgt werden, in einem anderen Land zeitlich begrenzt Schutz zu finden. Sie nennt man „Asylanten“
. Eine gute Sache eigentlich. Das Problem ist nur, dass bei uns sehr viele, die angeblich Asylanten sind, in Wahrheit Berufskriminelle oder Leute sind, die es bei uns bequemer finden als in ihrer Heimat. Sie täuschen Verfolgung vor und kassieren bei uns Geld vom Staat.
· Seite 53: Es fehlt wirklich nicht an Missständen aller Art, wie ungehinderter Zuwanderung, Massenarbeitslosigkeit, Geldentwertung ... offene Grenzen ohne Kontrollen für freie Fahrt für alle Gauner ...
· Seite 56, oben: bildliche Darstellung eines Schwarzen in rassisch diskriminierender, grob herabwürdigender Weise, einen Topf mit Geld tragend.

· Seite 57: ebensolche Darstellung, wobei der Schwarze einen Topf über seinem Kopf eine Topf hält, in welchen uriniert wird.

· Seite 58: ebensolche Darstellung, wobei der Schwarze eine Platte trägt, auf der eine barbusige und mit halterlosen Strümpfen bekleidete schwarze Frau sitzt und offenkundig als Prostituierte dargestellt wird.

· Seite 61: Darstellung eines „internationalen Asylzentrums“ im Umfeld von Müll, Drogen usw.

Inhaltlich ist der Comic in seiner Gesamtheit jedenfalls dazu geeignet, nationalsozialistische Ziele zu propagieren, da Juden, Moslems wie auch „Asylanten“ in mehrfacher Hinsicht als Feindbild dargestellt werden, welche der Gesellschaft durch Kriminalität, Terrorismus, Gewalt und Drogen und dem Staat und der Gesellschaft schaden, weswegen man sie aus eben dieser entfernen möchte. 

Im Zuge dessen wird auch auf Begriffe, welche der NS-Zeit zuzuordnen sind, zurückgegriffen, nämlich der Begriff der „Umvolkung.“ Ich verweise diesbezüglich auf Das Vokabular des Nationalsozialismus von Cornelia Schmitz-Berning, De Gruyter Verlag, Seite 617-618.

Der für den Nationalsozialismus kennzeichnende Antisemitismus ist vor allem durch den Schriftzug Kosher im oben beschriebenen Zusammenhang und die kundgemachte, aber völlig aus der Luft gegriffene Befürchtung, Israel solle der EU beitreten. 

Jedenfalls ist erkennbar, dass hinter all dem eine nationalistische Rassenideologie steht, in welcher sämtliche, nicht österreichischen Menschen herabgewürdigt und durch die oben bezeichneten bildlichen Darstellungen und getroffenen Aussagen in schlechtes Licht gerückt werden, um das Ziel einer ausschließlich aus christlichen Österreichern bestehenden Gesellschaft zu propagieren und zu verwirklichen. 

Der sich auf Seite 4 in der Fußnote und auf Seite 35 manifestierende offene Antisemitismus ist jedenfalls klar der nationalsozialistischen Ideologie zuzuschreiben.

Bezeichnend für das nationalsozialistische Gedankengut ist auch die Rolle der Frau, welche eine sehr untergeordnete ist. 

Das durch den Comic transportierte Frauenbild entspricht keineswegs der Realität, sondern suggeriert, dass die Welt ausschließlich von Männern regiert wird und auch werden soll, indem Frauen ausschließlich fast unbekleidet oder mit ausladendem Dekolleté, freiem Gesäß, gut sichtbaren Brustwarzen etc., lasziv im Bild posierend abgebildet sind. 

Auf Seite 16 (oben) werden ausdrücklich auch nur Brüder angesprochen – Frauen sind also offenkundig nach deren Meinung nicht von Politik betroffen und werden so ausgegrenzt und auf ihre primären wie sekundären Geschlechtsmerkmale reduziert. 

Jedenfalls ist auch diese Ausgrenzung von Frauen Teil der nationalsozialistischen Ideologie und ein weiterer Teil des als Gesamtheit nationalsozialistisch erscheinenden Comics.

Da § 3g VerbotsG als abstraktes Gefährdungsdelikt konzipiert ist, ist weder der Eintritt des gewünschten Erfolgs, noch eine konkrete Gefährdung eine Voraussetzung für die Strafbarkeit des Verhaltens. 

Das Verhalten unterliegt nicht der Straflosigkeit in Folge der durch Art 10 EMRK gewährleisteten Meinungsfreiheit, da die EMRK keine Tätigkeit oder Handlung schützt, die auf die Abschaffung oder Beschränkung der von ihr garantierten Rechte abzielt.

c. Bildliche Darstellung nationalsozialistischer Insignia

§ 3d VerbotsG: Wer öffentlich oder vor mehreren Leuten, in Druckwerken, verbreiteten Schriften oder bildlichen Darstellungen zu einer nach § 1 oder § 3 verbotenen Handlung auffordert, aneifert oder zu verleiten sucht, insbesondere zu diesem Zweck die Ziele der NSDAP, ihre Einrichtungen oder Maßnahmen verherrlicht oder anpreist, wird, sofern sich darin nicht ein besonders schweres verpöntes Verbrechen darstellt [...] bestraft.

Zielrichtung der Norm ist irgendeine nationalsozialistische Betätigung. Ansonsten gilt das oben zu §§ 3, 3g VerbotsG Ausgeführte analog.

Die Unterscheidung zwischen Auffordern und Aneifern zielt darauf ab, ob der Wille zur Verbotsverletzung erst geweckt wird oder ob dieser verstärkt wird. Durch die Tatbestandsvariante des zu verleiten Suchens sind auch unterschwellige Beeinflussungsversuche, wie insbesondere bloßes Befürworten, Verherrlichen oder Anpreisen verpönter Inhalte umfasst, wobei das gesamte Tatumfeld zu berücksichtigen ist.

Im Comic ist mehrmals das Zeichen der SS in Form von Graffiti an Wänden ersichtlich. 

· Seite 36, zweites Bild von oben, rechter Bildrand

· Seite 39 unteres Bild, Aufschrift auf rechter Mülltonne

· Seite 49 oberes Bild: verschwindender Schriftzug beim Bein, Graffiti an der Wand

Durch § 3a Z 1 VerbotsG wird ausdrücklich die SS als nationalsozialistische Organisation bezeichnet. Wenn auch das Zeichen als Teil eines Schriftzuges in einem Graffiti verwendet wird, so ist dies aufgrund der Art der Darstellung, nämlich der besonderen Exponiertheit des Zeichens im Zusammenhang mit den unter II.b. ausgeführten Äußerungen nationalsozialistischen Inhalts, als Werbung für die SS und damit implizit auch für die Ziele der NSDAP zu qualifizieren. 

Durch die Veröffentlichung auf der Homepage der FPÖ und der Zusendung an alle Erstwähler als Informationsmaterial, wobei ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass es sich nicht um Parteiwerbung handle, wird auch die Erfordernis der Öffentlichkeit einerseits bzw. Verbreitung als Druckwerk andererseits erfüllt.

e. Herabwürdigung religiöser Lehren 

§ 188 StGB: Wer öffentlich eine Person oder eine Sache, die den Gegenstand der Verehrung einer im Inland bestehenden Kirche oder Religionsgemeinschaft bildet, oder eine Glaubenslehre, einen gesetzlich zulässigen Brauch oder eine gesetzlich zulässige Einrichtung einer solchen Kirche herabwürdigt oder verspottet, unter denen sein Verhalten geeignet ist, berechtigtes Ärgernis zu erregen ist [...] zu bestrafen.

Durch den Comic wird die Glaubenslehre des Islam, welche in Österreich eine anerkannte Religion ist, und deren Sachen und Glaubenslehre herabgewürdigt. Da das Kruzifix der Christen als Sache gilt, die von einer Religionsgemeinschaft verehrt wird, muss in analoger Anwendung auch der Halbmond der Muslime als solches gelten. 

Dies betrifft insbesondere die folgenden bildlichen Darstellungen und Aussagen zu:

· Seite 35, Bild ganz oben: Darstellung von Wien, wobei an allen Gebäuden der Halbmond als Zeichen des Islams angebracht wird, auf der Unterseite diverse Schriftzüge in nichtlateinischer Schrift, sowie auch der Schriftzug Kosher. Darüber die Aufschrift: Hier tobt nur wieder einmal ein kleiner Bandenkrieg.

· Seite 36, Bild oben rechts: Grüß Gott kommt hier nicht mehr so gut, weit wir umgevolkt wurden. Jetzt sind wir eigentlich eine Minderheit.
· Seite 39: Bezeichnung von Moslems als Hassprediger und Zwangsehen-Vermittler
· Seite 42: Das steckt also hinter Sprüchen wie Vielfalt als Chance! Nach neuem Recht Steinigungen heute: Ehebrecherinnen Schweinefleischesser, Biersäufer
Das ist wohl die logische Folge davon!

Im Bild: erneut wie oben bezeichnete Schriftzüge und die Skyline Wiens mit dem Halbmond an allen höheren Gebäuden, sowie der türkischen Flagge und einer Flagge mit Hammer und Sichel. Dazu die Darstellung von starker Verschmutzung der Straßen durch Müll, Ratten, Drogen usw.

· direkte Verbindung zwischen starker Verschmutzung und dem Islam, indem Halbmonde prinzipiell in einer Umgebung wie auf Seite 42 gezeigt werden.

Durch die oben genannten Darstellungen wird die Religion unmittelbar mit Gewalt, Kriminalität, Terrorismus, Verschmutzung und Einschränkung der Rechte in Verbindung gebracht. Dies ist jedenfalls ein Verächtlichmachen iSd Gesetzes. 

Keinesfalls kann dies als kritische Erörterung von Glaubenslehren oder Bräuchen sein, da der Zweck ja gerade die Verächtlichmachung sein soll.

Die erforderliche Öffentlichkeit ist durch die Veröffentlichung auf der Homepage und die Zusendung an alle Erstwähler gegeben.

Aufgrund des Inhalts ist es jedenfalls geeignet, berechtigtes Ärgernis zu erregen, da dadurch, dass eine ganze Religion in den Schmutz gezogen wird und allen Angehörigen der Glaubensgemeinschaft Gewalt, Kriminalität, Terrorismus und Verschmutzung unterstellt wird, das religiöse Wertgefühl eines durchschnittlich gläubigen Menschen verletzt wird.

Eine Rechtfertigung durch die Kunstfreiheit kann nicht angenommen werden, da beim inkriminierten Comic nicht die Kunst, sondern die Wahlwerbung alias Information im Vordergrund steht.

f. Verhetzung 

§ 283 Abs 1 StGB: Wer öffentlich und auf eine Weise, die geeignet ist, die öffentliche Ordnung zu gefährden, zu einer feindseligen Handlung gegen eine im Inland bestehende Kirche oder Religionsgemeinschaft oder eine durch ihre Zugehörigkeit zu einer Rasse, zu einem Volk, einem Volksstamm oder einem Staat bestimmte Gruppe auffordert oder aufreizt, ist [...] zu bestrafen.

Wie oben unter II.e. bereits ausgeführt, wird durch die angeführten Passagen des inkriminierten Comics der Islam als Religionsgemeinschaft unmittelbar mit Gewalt, Kriminalität, Terrorismus, Verschmutzung und Einschränkung der Rechte in Verbindung gebracht.

Als Aufreizen ist die gesteigerte Form der Einwirkung auf andere zu verstehen, indem in leidenschaftlicher Weise in ihnen Emotionen geweckt werden, die einer rationalen Steuerung entzogen sind und dazu führen sollen, dass sich zumindest einer von ihnen dazu entschließt, die verpönte Handlung vorzunehmen. Auch Zeichnungen sind als Tathandlung geeignet. Zu feindseligen Handlungen, welche durch die Verhetzung hervorgerufen werden, zählen nicht nur gerichtlich und verwaltungsbehördlich strafbare Handlungen, sondern jede Handlung, die sich „gefühlsbetont gegen die Angehörigen der gegnerischen Gruppe richtet“ (Nowakowski, Grundzüge 202). Zu den feindseligen Handlungen zählt insbesondere der gesellschaftliche oder geschäftliche Boykott (EBRV 1971, 427). Die angestrebte feindselige Handlung braucht nur der Art nach bestimmbar sein, einer näheren Konkretisierung bedarf es nicht. Auch ist es nicht erforderlich, dass es tatsächlich zu einer solchen feindseligen Handlung kommt. Vielmehr ist das Delikt bereits mit dem Aufreizen an sich vollendet.

Ziel der Aufhetzung ist ein mit der schlechten Meinung einhergehender gesellschaftlicher Boykott. Derartige Aufhetzungen haben durch die daraus resultierenden negativen Gefühle gegen bestimmte Personengruppen bereits in der Vergangenheit zu gewalttätigen Übergriffen geführt und es besteht in Bezug darauf zumindest ein bedingter Vorsatz iSd § 5 Abs 1 StGB. 

Tatsächlich ist es auch merkbar zu einem Anstieg der Übergriffe gegen Muslime gekommen, wie der folgende Bericht belegt:

Der aggressive EU-Wahlkampf der FPÖ („Abendland in Christenhand“) habe Ressentiments gegen Muslime geschürt, sagt Carla Baghajati, Sprecherin der Islamischen Glaubensgemeinschaft. Sogar tätliche Angriffe habe es in den vergangenen Wochen gegeben: „Einer Studentin wurde auf dem Heimweg in Wien das Kopftuch heruntergerissen, ihr Schädel mit einer Flüssigkeit übergossen. Eine weitere Kopftuchträgerin wurde auf einem Bahnsteig der Schnellbahn bespuckt.“

Bei der Anti-Rassismus-Gruppe Zara bestätigt man den ersten Fall, der Übergriff sei auch zur Anzeige gebracht worden. Außerdem, sagt Berater Stefan Radinger, habe es dutzende Beschwerden „wegen der diskriminierenden FPÖ-Wahlplakate“ gegeben.

Wenn sich der Artikel auch auf den gesamten Wahlkampf der FPÖ bezieht, so ist der Comic Teil des Wahlkampfes und daher mitverantwortlich für den Anstieg der Übergriffe gegen Muslime.

Bezüglich der Öffentlichkeit verweise ich auf die diesbezüglichen bisherigen Ausführungen.

§ 283 Abs 2 StGB: Ebenso ist zu bestrafen, wer öffentlich gegen eine der im Abs 1 bezeichneten Gruppen hetzt oder sie in einer der Menschenwürde verletzenden Weise beschimpft oder verächtlich zu machen sucht.

Unter Hetzen ist „eine in einem Appell an Gefühle und Leidenschaften bestehende tendenziöse Aufreizung zum Hass und zur Verachtung“ (EBRV 1971, 427) zu verstehen (15 Os 203/98, EvBl 1999/102 = JBl 2000, 469). Verächtlich macht, wer den anderen als der Achtung seiner Mitmenschen unwert oder unwürdig hinstellt, ihn also deren Verachtung aussetzt. Die Menschenwürde wird unter anderem verletzt, wenn der Gruppe das Lebensrecht als gleichwertige Bürger bestritten wird oder sie als minderwertige oder wertlose Teile der Gesamtbevölkerung dargestellt werden. Bereits der Versuch der Verächtlichmachung führt zur Vollendung des Delikts.
 

Durch die oben bereits erschöpfend dargestellte Darstellung der Muslime wird diese Bevölkerungsgruppe jedenfalls als minderwertig weil mit zahlreichen schlechten Eigenschaften ausgestattet dargestellt. 

Aus dem Gesamtkontext ergibt sich, dass all das gerade zu dem Zweck, Hass und Verachtung hervorzurufen, veröffentlicht wurde, da ja signalisiert wird, dass Muslime eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. 

Bezüglich der Öffentlichkeit verweise ich auf die diesbezüglichen bisherigen Ausführungen.

Wir beantragen daher, gegen die Freiheitliche Partei Österreichs ein Strafverfahren wegen §§ 1-3 VbVG iVm §§ 3, 3d, 3g VerbotsG, §§ 188, 276, 283 StGB einzuleiten.

Für Asyl in Not:

Michael Genner (Obmann)                                  

Mag. Judith Ruderstaller (Leiterin der Rechtsabteilung) 
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